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▶▶ Bundesfinanzhof
Schneeballsystem: Verlustabzug bei einem Anlagebetrug

| Beteiligt sich ein Anleger an einem von ihm nicht erkannten Schneeball
system, das aus seiner Sicht zu gewerblichen Einkünften führen soll, ist er 
nach Ansicht des BFH (7.2.18, X R 10/16, AbrufNr. 201158) berechtigt, den 
Verlust seines Kapitals steuerlich geltend zu machen. |

Im Streitfall hatte der Kläger mit mehreren Gesellschaften der XGruppe 
Verträge über den Erwerb von Blockheizkraftwerken abgeschlossen und die 
Kaufpreise gezahlt. Den späteren Betrieb der Blockheizkraftwerke hatte er 
vertraglich an die XGruppe übertragen; die wirtschaftlichen Chancen und 
Risiken aus dem Betrieb sollten beim Kläger liegen. Tatsächlich hatten die 
Verantwortlichen der XGruppe jedoch niemals beabsichtigt, die Blockheiz
kraftwerke zu liefern. Sie hatten vielmehr ein betrügerisches „Schneeball
system“ aufgezogen und wurden hierfür später strafrechtlich verurteilt.

Die einkommensteuerrechtliche Qualifikation der Einkunftsart, der die ver
lorenen Aufwendungen zuzuordnen sind, richtet sich nach Auffassung des 
BFH nach den im Zeitpunkt des Abschlusses der maßgeblichen Verträge 
 bekannten Verhältnisse (exante). Die besseren objektivrückblickenden 
Erkennt nisse (expost) sind hingegen nicht maßgeblich.

merKe | Das Verfahren wurde an das FG zurückverwiesen. Denn der BFH hat es 
als möglich ange sehen, dass die beabsichtigte Investition als Steuer stundungs
modell (§  15b EStG) anzusehen ist. In diesem Fall wäre ein Abzug der Verluste 
nicht zulässig. (CW)
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▶▶ Bundesgerichtshof
Beschleunigungsgebot in Haftsachen: BGH prüft eigenständig

| Steuerstraftaten lösen oft umfangreiche Wirtschaftsstrafverfahren aus. 
Daraus resultieren bei den Gerichten Bearbeitungszeiten, die mit dem in 
Haftsachen geltenden Beschleunigungsgebot in Konflikt geraten können. |

Hierzu hat der BGH klargestellt, dass er das Beschleunigungsgebot in Haft
sachen eigenständig und unter den spezifischen Bedingungen des Revisions
verfahrens zu wahren hat. Er sei insbesondere nicht gehalten, Einzelheiten 
zum internen Arbeitsablauf des Senats den mit der Haftkontrolle befassten 
Instanzgerichten mitzuteilen (BGH 24.1.18, 1 StR 36/17, AbrufNr. 201649).

Konkret hat der Senat die von den Angeklagten begehrte (teilweise) Kompen
sation der Strafe wegen rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerung abge
lehnt. Seiner Meinung nach war weder die Dauer des vorliegenden Revisions
verfahrens zu lang (Bearbeitungsdauer von rund 8 Monaten), noch wurde das 
besondere Beschleunigungsgebot in Haftsachen hierdurch verletzt. Das KG 
war zuvor anderer Ansicht gewesen und hatte die Haftbefehle gegen beide 
Angeklagten wegen Unverhältnismäßigkeit aufgehoben. (DR)
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